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I. Vorlage 
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 

Gremium Stadtrat       
 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 19.09.2007 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge 

Sitzungster
min einst. 

angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 

1        

2        

3        

 
Betreff 
Berufung des Gemeindewahlleiters und des stellvertr. Gemeindewahlleiters für die 
Kommunalwahl 2008 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 

Anlagen  
 

 
Beschlussvorschlag 
 
Für die Durchführung der Kommunalwahl 2008 werden gemäß Art. 5 Abs. 1 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) folgende Personen berufen als: 
 

1. Gemeindewahlleiter:                      Herr berufsm. Stadtrat Christoph Maier 
 

2. stellv. Gemeindewahlleiter:            Herr VOAR Rainer Baier. 

 
Sachverhalt 
 
Gemäß Art. 5 Abs. 1 GLKrWG beruft der Gemeinderat einen Wahlleiter für die 
Gemeindewahlen und zugleich eine stellvertretende Person des Wahlleiters. Für diese 
Positionen kommen der erste Bürgermeister, ein weiterer Bürgermeister oder Stellvertreter, 
ein sonstiges Gemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis der Bediensteten der 
Gemeinde in Frage.  
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Zum Wahlleiter oder Stellvertreter kann jedoch nicht berufen werden, wer bei der Wahl zum 
ersten Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit seinem Einverständnis als sich 
bewerbende Person aufgestellt worden ist, für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung 
geleitet hat oder für diese Wahlen Beauftragter eines Wahlvorschlags oder dessen 
Stellvertreter ist.  
 
Nachdem zu erwarten ist, dass sowohl Herr Oberbürgermeister Dr. Jung wieder als 
Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl und auch Herr Träger wieder als ehrenamtlicher 
Stadtrat kandidieren werden, können diese als Wahlleiter sowie als Stellvertreter für den 
Wahlleiter für die Kommunalwahl 2008 nicht berufen werden.  
 
Bei der Bundestagswahl 2005 fungierte der Rechtsreferent und der Leiter des Bürgeramtes 
als Kreiswahlleiter bzw. stellvertretender Kreiswahlleiter, so dass auch diese als 
Gemeindewahlleiter bzw. stellvertr. Gemeindewahlleiter zur Durchführung der 
Kommunalwahl 2008 berufen werden sollten. 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja bei Hst.  Budget-Nr.  im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 

liegt vor:  RA  RpA  weitere:    

Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   POA/SD  zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III.   Ref. III/BA  

 
   Fürth, 16.08.2007 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
Herr Baier, BA 

Tel.:  
2330 

 
 


